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Einleitung 

Gemeinschaftseinrichtungen, so auch Schulen, sind durch das Zusammenleben und die 
Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen von besonderer hygienischer Bedeutung. Sie 
bedürfen deshalb großer Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden, die Gesundheit und die 
Erziehung zu hygienischem Verhalten und zur Verhütung von Infektionskrankheiten zu 
sichern. Übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu 
erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist Zweck des Infektionsschutzgesetzes.  

Risikobewertung  

Das Infektionsrisiko wird allgemein von der Anwesenheit primär wie fakultativ pathogener 
Keime, den Übertragungswegen dieser Erreger (direkte und indirekte Übertragungswege) 
sowie der Abwehr- und Immunsituation (Impfstatus) der Schüler und des Personals 
bestimmt. Für den Ausschluss von Personen aus der Schule, die an bestimmten 
Infektionskrankheiten leiden oder in Wohngemeinschaft engen Kontakt zu Infizierten hatten, 
bilden das Infektionsschutzgesetz (§34), die Wiederzulassungsregelungen des RKI und ggf. 
des jeweiligen Bundeslandes die rechtliche Grundlage.  

Neben den klassischen Kinderkrankheiten (abhängig vom Impfstatus z. B. Masern, Mumps, 
Röteln, Pertussis, Varizellen bzw. Scharlach) sind in Schulen vor allem fäkal-oral 
übertragbare Infektionskrankheiten, wie Durchfallerkrankungen oder Hepatitis A als 
Einzelfälle und Häufungen von Bedeutung. Es gelten die aktuellen gesetzlichen Regelungen 
zum Impfnachweis.  

Es sind neben Reinigungsmaßnahmen zumeist auch gezielte Desinfektionsmaßnahmen 
sinnvoll einzusetzen. In jedem Fall ist beim Auftreten von Infektionskrankheiten sowie 
Kopfläusen oder Krätze das Gesundheitsamt einzubeziehen. Besondere Aufmerksamkeit 
und sofortiges Einbeziehen des Gesundheitsamtes erfordert das Auftreten von 
Hirnhautentzündungen (Meningitiden), insbesondere wenn diese durch Meningokokken oder 
Hämophilus influenzae Typ B verursacht werden.  

Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor die Einhaltung von allgemeinen 
Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen und regelmäßiges Stoß- bzw. 
Querlüften.  

Persönliche Hygiene 
Es gelten folgende Empfehlungen für die persönliche Hygiene: 
● möglichst Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, 
● gründliche Händehygiene, 
● Husten- und Niesetikette 
● das freiwillige Tragen einer Atemschutzmaske zum Eigen- und Fremdschutz, insbesondere 
bei Erkältungssymptomen. 
 

Basishygiene 

Gerade in Schulen hat die Innenraumlufthygiene einen besonderen Stellenwert. Es ist 
insbesondere darauf zu achten, dass in den Pausen regelmäßig eine intensive Lüftung der 
Klassenräume erfolgt.  

Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig 
benutzter Flächen und Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten 
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Hygienestatus. Eine Desinfektion ist dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können 
und Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen.  

Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen Menschen 
Hauptüberträger von Krankheitserregern. Händewaschen und Händedesinfektion gehören 
zu den wichtigsten Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. 
Voraussetzung sind ausreichend Handwaschplätze, ausgestattet mit fließendem kalten, 
möglichst auch warmen Wasser sowie Spendern für Flüssigseife und für Einmalhandtücher 
sowie Abwurfbehälter für Handtücher. Die Verwendung von Stückseife und 
Gemeinschaftshandtüchern ist abzulehnen.  

Händewaschen ist von Personal und von den Schülern durchzuführen: 

• nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten 
• nach Toilettenbenutzung 
• vor dem Umgang mit Lebensmitteln 
• vor der Einnahme von Speisen  
• nach Tierkontakt.  

Händedesinfektion ist erforderlich für Personal und Schüler:  

• nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen; auch 
wenn Handschuhe getragen werden, nach Ablegen der Handschuhe  
• nach Kontakt mit sonstigem potentiell infektiösen Material  
• nach intensivem (körperlichen) Kontakt mit Erkrankten.  

Ein geeignetes Händedesinfektionsmittel sollte jederzeit nutzbar bereitstehen (z. B. im Erste-
Hilfe-Schrank).  

Lüften 

Innenräume sollten mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt 
werden. Zugleich hat der*die Schulleiter*in sicherzustellen, dass aus Gründen des 
Arbeitsschutzes insbesondere im Herbst und Winter Mindesttemperaturen zwischen 19 und 
20 Grad Celsius in den Innenräumen eingehalten werden. 

Regelmäßiges Stoß- bzw. Querlüften ist elementar, Kipplüften ist nicht ausreichend. Die 
Klassenräume sollten mehrmals täglich mindestens alle 20 Minuten sowie in jeder Pause 
durchlüftet werden. Beim Lüften ist die Aufsichtspflicht zu beachten. 

Behandlung von Flächen und Gegenständen  

Für die unterschiedlichen Bereiche der Schule wurde vom Schulträger mit der 
Reinigungsfirma ein Reinigungs- und Desinfektionsplan erstellt. 

Die Reinigungsmaßnahmen sind in der Regel in Abwesenheit der Schüler durchzuführen.  

Mitgebrachte Lebensmittel  

• Der Umgang mit Lebensmitteln liegt vordergründig in der Verantwortung des 
Essensanbieters. 

• Gegen das Mitbringen von Lebensmitteln durch Schüler, Eltern usw. nicht nur für den 
Eigenbedarf (z. B. Kuchenbasare u. ä. Anlässe) bestehen dann keine Bedenken, wenn 
grundsätzlich und ausschließlich vollständig durchgebackene Kuchen ohne Füllungen, 
Glasuren usw. angeboten werden sollen.  
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• Vor Essenseinnahme ist durch das Personal festzustellen, ob die mitgebrachten 
Lebensmittel sich in einem einwandfreien Zustand befinden.   

• Übrig gebliebene Lebensmittel sind am gleichen Tag zu entsorgen.  

 Reinigungsmaßnahmen (z.B. im Schülercafè) 

• Alle benutzten Geschirrteile (Teller, Trinkbecher, Besteck) sind nach jeder Benutzung im 
Geschirrspüler bzw. in einer mindestens aus 2 Spülbecken bestehenden Spüle 
abzuwaschen und zu spülen.  

• Bei manueller Reinigung ist das Geschirr unmittelbar nach der Reinigung abzutrocknen. 
Die Geschirrtücher sind täglich zu wechseln.  

• Die Lagerung des sauberen Geschirrs sollte vorzugsweise in geschlossenen Schränken 
erfolgen. 

Anforderungen nach dem Infektionsschutzgesetz 

Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Personen, die an einer im § 34 (1) des Infektionsschutzgesetzes (Anlage 2) genannten 
ansteckenden Krankheit erkrankt sind, bei denen der Verdacht darauf besteht oder die an 
Krätzemilben oder Läusebefall leiden, Personen, die die in § 34 (2) genannten Erreger 
ausscheiden bzw. zu in § 34 (3) genannten Kontaktpersonen, dürfen solange in den 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten 
ausüben, bei denen sie Kontakt zu dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit oder Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist.  

Kinder, Jugendliche  

Für die in der Einrichtung Betreuten (Kinder und Jugendliche) gilt Punkt 4.1.2 mit der 
Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht 
betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an 
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen.   

 

Durchführung von einzelnen Unterrichtsfächern, Wettbewerben, Begabungsförderung, 
Lernen am anderen Ort 
Die Durchführung der einzelnen Unterrichtsfächer kann grundsätzlich uneingeschränkt 
erfolgen. Die jeweils aktuell geltenden Rechtsvorschriften sind zu beachten und umzusetzen. 

 
Sportunterricht (inklusive Schulschwimmen) und schulsportliche Wettbewerbe 
Sportunterricht (inklusive Schulschwimmen) wird laut Stundentafel und unter Einhaltung des 
geltenden schulischen Hygieneplans durchgeführt, welcher die Sportstätten benennen soll. 
Es wird ausdrücklich empfohlen, beim Sportunterricht besonderen Wert auf 
Hygienemaßnahmen zu legen (z.B. Händewaschen durch Schüler*innen vor und nach dem 
Sportunterricht). 
Die Durchführung der schulsportlichen Wettbewerbe erfolgt uneingeschränkt. 

Musikunterricht 
Der Musikunterricht, Singen im Chor/in der Gruppe/Orchesterproben, sollte in ausreichend 
großen und gut zu lüftenden Räumen stattfinden. 
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Sonstige schulische Wettbewerbe, Begabungsförderung 
Sonstige schulische Wettbewerbe und Maßnahmen der Begabungsförderung können 
durchgeführt werden. Es sind die für den Veranstaltungsort geltenden Regelungen gemäß 
dem Hygieneplan zu beachten. 

Externe Angebote in der Schule 
Externe Angebote, insbesondere längerfristige Maßnahmen (z. B. über das Schulbudget), 
können durchgeführt werden. Die Anbieter*innen externer Angebote haben der Schule 
hierfür ein Hygieneschutzkonzept vorzulegen, das die Gegebenheiten der Schule 
berücksichtigt. 

Lernen am anderen Ort (LaaO) 
Maßnahmen des Lernens am anderen Ort können durchgeführt werden. Es sind die am 
Zielort der Maßnahmen geltenden Regelungen zu beachten. 

Versammlungen und Konferenzen 
Konferenzen, Beratungen und Versammlungen des schulischen Personals können unter den 
für den Versammlungsort geltenden Regelungen stattfinden. Ebenso können Klassen- und 
Kurselternversammlungen sowie Beratungen der schulischen Mitbestimmungsgremien unter 
Berücksichtigung der für den Ort der Zusammenkunft geltenden Regelungen durchgeführt 
werden. 
Nach Möglichkeit sollen im Sinne eines primären Infektionsschutzes entsprechend größere 
Räume oder eine angepasste zeitliche Abfolge gewählt werden. Zudem sollte auf die 
Einhaltung der AHA-L Regeln (Abstandhalten, Händehygiene, [Alltags]Maske und „L“ für 
Lüften) geachtet werden. 

Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht   

Bei den im § 34 aufgelisteten Krankheiten und Krankheitserregern handelt es sich um 
solche, die in Gemeinschaftseinrichtungen leicht übertragen werden können. Eine 
rechtzeitige Information darüber ermöglicht, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen und 
durch Information potenziell angesteckter Personen weitere Infektionen verhindert werden 
können. Daher verpflichtet das IfSG die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreuten (bzw. 
deren Sorgeberechtigten) und die dort tätigen Personen, der Gemeinschaftseinrichtung 
unverzüglich mitzuteilen, wenn sie von einem der in den Absätzen 1 bis 3 (§ 34) geregelten 
Krankheitsfällen betroffen sind. Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, 
sind Belehrungen durchzuführen.  

Belehrung   

Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
sind nach § 35 vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens 
im Abstand von 2 Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen 
und Mitwirkungspflichten zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das 
beim Arbeitgeber für die Dauer von 3 Jahren aufzubewahren ist.  

Kinder, Jugendliche, Eltern  

Ebenfalls zu belehren über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten ist nach 
§34 (5) IfSG jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird oder deren 
Sorgeberechtigte durch die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung. Diese Belehrung kann 
schriftlich oder mündlich erfolgen und sollte durch Unterschrift bestätigt werden. 
Zusätzlich ist ein entsprechendes Merkblatt auszuhändigen (Anlage). Bei Schulwechsel 
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müssen auch Schüler (bzw. deren Erziehungsberechtigte), die an der alten Schule schon 
belehrt wurden, eine neue Belehrung erhalten.  

Maßnahmen bei erhöhtem oder hohem Infektionsgeschehen 

Bei erhöhtem oder hohem Infektionsgeschehen kann die Wahrscheinlichkeit einer Infektion 
durch die Einhaltung weiterer Infektionsschutzmaßnahmen reduziert werden. Weitere 
Infektionsschutzmaßnahmen können insbesondere sein 
• die Vermeidung von nicht notwendiger körperlicher Nähe (z. B. keine Umarmungen, 
kein Händeschütteln, Einhaltung von Abständen), 
• soweit möglich und rechtlich zulässig die vermehrte Nutzung digitaler 
Besprechungsformate, 
• soweit vorhanden die Nutzung größerer Räumlichkeiten sowie 
• eine verstärkte Lufthygiene. 

Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen  

Wer muss melden?  

Grundsätzlich ist nach § 8 IfSG der feststellende Arzt verpflichtet, die im Gesetz (§ 6) 
genannten Krankheiten zu melden. Ist das jedoch primär nicht erfolgt bzw. treten die im § 34 
Abs. 1 bis 3 IfSG zusätzlich genannten Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen auf, so 
muss der Leiter der Einrichtung das Auftreten bzw. den Verdacht der genannten 
Erkrankungen unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden) dem zuständigen Gesundheitsamt 
melden. Dies gilt auch beim Auftreten von 2 oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind.  

Meldeweg: 

Beschäftigte Betreute bzw. sorgeberechtigte Schule > Schulleitung > Gesundheitsamt   

Meldeinhalte: 

• Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes  
• Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht  
• Anzahl der Erkrankten (bei Häufungen)  
• Anschrift  
• Erkrankungstag  
• Kontaktpersonen (Schule, Elternhaus, Geschwister) 
• ggf. Art des Untersuchungsmaterials, Nachweismethode, Untersuchungsbefund  
• Name, Anschrift, Telefonnummer des Arztes bzw. der Einrichtung  
 

Maßnahmen in der Einrichtung einleiten:  

• Isolierung Betroffener  
• Verständigung von Angehörigen  
• Sicherstellung möglicher Infektionsquellen 

Information der Betreuten/ Sorgeberechtigten, Maßnahmeneinleitung  

Tritt eine meldepflichtige Infektionskrankheit oder ein entsprechender Verdacht in der 
Einrichtung auf, so müssen ggf. durch die Leitung der Einrichtung die Betreuten/ 
Sorgeberechtigten darüber anonym informiert werden, um für die Betreuten oder gefährdete 
Familienangehörige notwendige Schutzmaßnahmen treffen zu können.   
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Erste Hilfe; Schutz des Ersthelfers  

Durch den Leiter der Einrichtung ist zu veranlassen, dass das Personal entsprechend der 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften i. V. m. der Unfallverhütungsvorschrift BGV/GUV-V A1 
„Grundsätze der Prävention“ vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig zu Gefahren 
und Maßnahmen zum Schutz einschließlich der Ersten Hilfe unterwiesen wird. Er hat dafür 
zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung der Versicherten die erforderlichen 
Einrichtungen, Sachmittel und geeignete Personen verfügbar sind (Verbandkasten). 

Zusätzlich ist der Verbandkasten mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel zur Hände- 
und Flächendesinfektion auszustatten. Art und Anzahl der Verbandskästen sind abhängig 
von der Zahl der Versicherten und Betriebsart.  

Verbrauchte Materialien (z. B. Einmalhandschuhe oder Pflaster) sind umgehend zu ersetzen, 
regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Insbesondere 
sind die Ablaufdaten zu überprüfen und verfallene Materialien zu ersetzen.  

Der Ersthelfer hat bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen 
Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu 
desinfizieren.  

Parallel zur Erstversorgung ist vom Ersthelfer zu entscheiden, ob sofortige ärztliche Hilfe zur 
weiteren Versorgung des Verletzten hinzuzuziehen ist.  
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